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Vorsorge zahlt sich aus.

Die Krankenkasse, die ihr Handwerk versteht. Nordrhein

Neu: IKK
Vorsorge + Gesundheitskurs: 100 € für Sie.

Gesundheitsbewusstes Verhalten zahlt sich jetzt doppelt aus. Mit IKK . 

Dem IKK-Bonusprogramm mit Geld-zurück-Vorteil zur Gesundheits-

vorsorge für IKK-Versicherte ab 18 Jahren. Dabei belohnen wir Sie mit

einem Dankeschön von 100 € pro Jahr. Vorausgesetzt, Sie nehmen Ihre

Vorsorgetermine wahr und belegen zusätzlich einen unserer qualitätsge-

prüften Gesundheitskurse. Jetzt kostenloses Bonusheft anfordern!

Schnell und nah fürs Handwerk da.

24 Stunden erreichbar: 0 18 02/31 32 72 (*0,06 €/Anruf)

oder www.ikk-nordrhein.de

Für Ihre Gesundheit.
Und Ihren Geldbeutel.
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Besuchen Sie uns im Internet:
www.handwerk-direkt.de

Unsere E-mail-Adresse:
info@handwerk-direkt.de

Besuchen Sie die Homepages unserer Innungen:
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Nicht nur Theodor Heuss wusste, wie
wichtig das Ehrenamt für das Funktionieren
einer demokratischen Gesellschaft ist. Von
ihm stammt der Satz „Demokratie lebt vom
Ehrenamt“, und dies gilt im Besonderen in
unserer heutigen Zeit. 

Gerade heutzutage ist es keinesfalls mehr
selbstverständlich, aber wichtiger denn je,
dass es immer noch Freiwillige gibt, die der
hohen Verpflichtung des Ehrenamtes nach-
kommen. In Zeiten der Abzockmentalität
stellt diese Bereitschaft, freiwillig ein Amt
mit einer hohen persönlichen Verantwor-
tung zu übernehmen, etwas ganz besonde-
res dar. 

Ohne das Ehrenamt wären zahlreiche
Aufgaben im Handwerk nicht zu bewälti-
gen. Hierauf baut das Handwerk und kann
darauf nicht verzichten. Das Handwerk
stellt nur deswegen eine starke Wirtschafts-
kraft dar, weil viele Tausende von Betriebs-
inhabern, Betriebsinhaberinnen, Meistern,
Meisterinnen, Gesellen und Gesellinnen
freiwillig bereit sind, den Gemeinschafts-
geist zu stärken und die fachlichen Diszipli-
nen mit ihrem handwerklichen Geschick
und Wissen zu begleiten. 

Durch das ehrenamtliche Engagement
im Handwerk ist gewährleistet, dass die
langjährigen Erfahrungen  auf die nach-
wachsenden Generationen des Handwerks
übertragen werden können. Ehrenamtliche
Tätigkeit ist damit ein Bindeglied zwischen
den verschiedenen Generationen und das
hat herausragende gesellschaftspolitische
Bedeutung. So baut in dieser Konsequenz
die gesamte Organisationsstruktur des
Handwerks auf dem freiwilligen Engage-
ment auf, was dazu führte, dass das Hand-
werk vom Staat befähigt wurde, seine Ge-
schicke selbst zu leiten und zu verwalten.

Eine große Errungenschaft auf einem trag-
fähigen Fundament.

In der heutigen Zeit, wo wieder viel dar-
über diskutiert wird, ob und in welcher Wei-
se Freiheitsrechte der Bürger eingeschränkt
werden dürfen oder sollen, bedeutet die
Selbstverwaltung des Handwerks ein beson-
deres Stück Freiheit. Diese kann nur be-
wahrt werden, wenn alle Gremien, wie die
Vorstände der einzelnen Innungen, die zahl-
reichen Ausschüsse, ohne die ein Funktio-
nieren des Handwerks gerade auf regiona-
ler Ebene nicht möglich wäre, so wie alle
anderen Ämter von zahlreichen Freiwilligen
übernommen werden.

Wir sind stolz darauf, dass beispielsweise
im Bereich der Ausbildung das Handwerk
weiterhin an erster Stelle steht. Eine solche
Leistung ist nur möglich durch das heraus-
ragende Engagement unserer Lehrlingswar-
te und aller anderen, die helfen, dass wie-
der mehr Jugendliche Ausbildungsplätze
bekommen und Handwerksbetriebe trotz

der hohen wirtschaftlichen Belastung, die
eine Ausbildung darstellt, weiterhin bereit
sind, so zahlreich auszubilden. Insbesondere
im Bereich der Ausbildung kann man er-
kennen, wie überdurchschnittliches Enga-
gement in beiden Bereichen – Ausbildung
und Ehrenamt – Hand in Hand gehen und
so den guten Ruf des Handwerks nachhal-
tig stärken.  

Wir möchten an dieser Stelle ganz be-
sonders den Mitgliedern der neu gewähl-
ten Vorstände und Ausschüsse dafür dan-
ken, dass sie sich bereit erklärt haben, die
mit dem Amt einhergehende große Verant-
wortung zu übernehmen. Es ist eine schwie-
rige, aber auch reizvolle Aufgabe, das Amt
von Vorgängern zu übernehmen, die sich
jahrelang mit großem Erfolg für das Hand-
werk engagiert haben. 

Auch hierfür möchten wir unseren herz-
lichen Dank an alle aussprechen, die nun
aus dem Amt scheiden. Den Nachfolgern
wünschen wir, dass die Ideen, Ansätze und
Vorhaben, die in der abgelaufenen Zeit an-
gestoßen worden sind, ebenso erfolgreich
fortgeführt werden können.

Nur gemeinsam – Vorstände, Innungen,
Ausschussmitglieder, Lehrlingswarte und
Kreishandwerkerschaft – können wir unser
Ziel erreichen: 

Die Herausforderungen der Zukunft,
die auf das Handwerk durch immer stärker
werdenden Wettbewerb zukommen, zu
meistern und somit dafür zu sorgen, dass
das Handwerk neben der Wahrung der zahl-
reichen traditionellen Werte zukunftsfähig
ist und bleibt.

In diesem Sinne: Auf ein erfolgreiches
Neues Jahr 2007!

Ehrenamt – wichtiger denn je

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer
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Die Kreishandwerkerschaft hatte am
9. Januar 2007 wieder zu ihrem traditio-
nellen Jahresempfang in den festlich
geschmückten Saal in Bergisch Gladbach-
Schildgen geladen. Über 100 Gäste aus dem
Handwerk sowie der Politik waren der Ein-
ladung ins Forum Handwerk und Handel
an der Altenberger-Dom-Straße gefolgt,
darunter auch mehrere Bürgermeister bzw.
Oberbürgermeister, der Landrat, Bundes-
tags-/Landtagsabgeordnete und als Gast-
redner des Abends der Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann.

Zunächst begrüßte Kreishandwerks-
meister Hans-Horst Keppel die Gäste und
stellte fest, dass erstmals nach 7 Jahren, in
denen 1,5 Millionen sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze verloren gegangen
und über 40.000 Betriebe vom Markt ver-
schwunden seien, ein Aufwärtstrend zu er-
kennen sei. Die Fortsetzung dieses Auf-
schwungs hänge insbesondere davon ab, ob
die dringend notwendigen Reformen von
der Politik wieder stärker in Gang gebracht
würden. Von Seiten des Handwerks werde
alles dafür getan, eine gute Berufsausbildung
mit fundiertem Wissen zu leisten, um das
Überleben und die Zukunftsfähigkeit unse-
rer Betriebe zu gewährleisten und die Zu-
kunft unserer Gesellschaft zu gestalten.

Herr Minister Laumann führte in seiner
Rede lobend aus, dass dort, wo der inhaber-
geführte Mittelstand die vorherrschende
Struktur sei, auch die Arbeitslosenquote am
niedrigsten sei. Auch die Zahl der abge-

schlossenen Ausbildungsverträge sei lan-
desweit gestiegen, in Rhein Berg und Lever-
kusen um sechs Prozent. Ein Schlüssel für
einen anhaltenden Aufschwung sei die
Innovation und die ständige Neugier auf
etwas Neues. Die gute Ausbildung der Be-
legschaft sei genau so wichtig wie der Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit trotz immer älter
werdender Arbeitnehmer. Auf der anderen
Seite sei es aber nicht hilfreich, den zwei-
ten Berufsschultag beizubehalten. Die Ar-
beitnehmer wiederum müssten lernen, dass
es in ihrem eigenen Interesse sei, ein langes

Berufsleben auf der Höhe der Zeit zu blei-
ben.

Insgesamt war dies wieder ein gelunge-
ner Abend, der auch im Nachgang noch

viele Gespräche ermöglichte und der als Tra-
dition im nächsten Jahr sicherlich wieder
fortgesetzt wird. ◆◆

Jahresempfang 2007
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Am 17. Januar 2007 wählte die Kreis-
handwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen
ihren neuen Vorstand. Zum neuen Kreis-
handwerksmeister wurde der bisherige
Stellvertreter Herr Bert Emundts, Leverku-
sen, gewählt. Zu seinem Stellvertreter wähl-
te die Mitgliederversammlung Herrn Udo
Tang aus Odenthal, Obermeister der In-
nung für Sanitär- und Heizungstechnik.

Hans-Horst Keppel verabschiedete sich
nach 19 Jahren im Amt des Kreishand-
werksmeisters in den Ruhestand. Damit
gehört Hans-Horst Keppel zum Urgestein
im örtlichen Handwerk. Nach 35 Jahren
aktiver Innungsarbeit, davon 19 Jahre als
Kreishandwerksmeister, hat er am 17. Janu-
ar 2007 sein Amt in bewährte Hände über-
geben. Der neue Kreishandwerksmeister
Bert Emundts war von 1979 bis 1995 Ober-
meister der Fleischer-Innung Leverkusen
und ist seit 1995 bis heute 1. stellvertreten-
der Obermeister der Fleischer-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen sowie seit 2002
stellvertretender Kreishandwerksmeister.

Insofern war es nicht verwunderlich, dass
die Mitgliederversammlung der Kreishand-
werkerschaft Herrn Bert Emundts einstim-
mig zum neuen Kreishandwerksmeister
wählte. Als erste Amtshandlung schlug Herr
Emundts der Mitgliederversammlung vor,
Herrn Keppel auf Grund seiner langjähri-
gen verdienstvollen Tätigkeit für das Hand-
werk zum Ehrenkreishandwerksmeister zu
ernennen. Dies erfolgte sodann einstimmig. 

Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wur-
den der Obermeister der Dachdecker-
Innung, Herr Harald Laudenberg, Kürten,
der Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung,
Herr Wolfgang Lindlar, Bergisch Gladbach,
der Obermeister der Elektro-Innung Herr
Lothar Neuhalfen, Bergisch Gladbach, der

Obermeister der Baugewerks-Innung, Herr
Rüdiger Otto, Leverkusen, und der Ober-
meister der Maler- und Lackierer-Innung,
Herr Willi Reitz, Bergisch Gladbach,
gewählt.

Im Anschluss an die Wahl der neuen Vor-
standsmitglieder der Kreishandwerkerschaft
verabschiedete Kreishandwerksmeister
Emundts die aus dem Vorstand ausschei-
denden Vorstandsmitglieder. Dies sind der
ehemalige Obermeister der Baugewerks-
Innung und jetzige Ehrenobermeister der
Baugewerks-Innung, Eberhard Müller, Rös-
rath, die ehemalige Obermeisterin der
Maler- und Lackierer-Innung, Sabine
Broichhaus, Kürten, der ehemalige Ober-
meister der Elektro-Innung, Rudolf Kellner,
Leverkusen, und der stellvertretende Ober-
meister der Kraftfahrzeug-Innung, Jürgen
Arnold, Bergisch Gladbach. Diesen sprach
Kreishandwerksmeister Emundts einen

besonderen Dank für ihr langjähriges
Engagement in den jeweiligen Innungen
und insbesondere für die hervorragende
Vorstandsarbeit im Vorstand der Kreishand-
werkerschaft aus. Seinen Dank richtete Herr
Emundts des weiteren an die aus den jewei-
ligen Innungen ausgeschiedenen Vorstands-
mitglieder, die ebenfalls hervorragende Ar-
beit geleistet hätten. Des weiteren dankte
er allen Damen und Herren, die sich bereit
erklärt hätten, ein Ehrenamt in unseren
Innungen zu übernehmen, verbunden mit
dem Wunsch, in den nächsten 5 Jahren mit
glücklicher und erfolgreicher Hand die Ar-
beit in den jeweiligen Innungen und Vor-
ständen nach vorne zu bringen.

Nachfolgend geben wir Ihnen die Zu-
sammensetzung der neu gewählten Vorstän-
de unserer Innungen bekannt, die in den
nächsten 5 Jahren die Geschicke der Innun-
gen lenken werden.

Die Vorstände unserer Innungen und der Kreishandwerkerschaft

Das Handwerk hat neu gewählt
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Obermeister
Ulrich Lob, Bergisch Gladbach

Bäcker-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Christoph Efferoth, Leverkusen

Lehrlingswart
Markus Stumpf, Bergisch Gladbach

Die Beisitzer
Rudolf Brück, Bergisch Gladbach
Gerold Eilers, Bergisch Gladbach
Mario Fritzen, Kürten
Bruno Kohlenbach, Leverkusen
Lothar Kretzer, Burscheid
Norbert Müller, Overath

Obermeister:
Rüdiger Otto, Leverkusen

Baugewerks-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen

Stv. Obermeister/Lehrlingswart:
Wilfried Patemann, Bergisch Gladbach

Die Beisitzer
Ernst Berndt, Leichlingen
Wilfried Klein, Bergisch Gladbach 
Gerd Krämer, Bergisch Gladbach
Hermann Josef Müller, Kürten
Heinz Jürgen Schmitt, Bergisch Gladbach
Peter Schwind, Leverkusen
Mario Sieker, Leverkusen
Peter Surbach, Bergisch Gladbach
Dr. Fritz-Josef Traut, Leverkusen
Ralf Vierkötter, Overath
Bernd Wiesjahn, Leverkusen

Obermeister
Harald Laudenberg, Kürten

Dachdecker-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Oliver Bläsius, Bergisch Gladbach

Lehrlingswart
Dirk Zöller, Leichlingen

Die Beisitzer
Günter Adams, Köln
Frank Koch, Leverkusen
Guido Koch, Odenthal
Raban Meurer, Bergisch Gladbach
Gerhard Zager jun., Leverkusen

Die Vorstände der Innungen
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Obermeister
Lothar Neuhalfen, Overath

Elektro-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen
Lehrlingswart
Thomas Braß, Bergisch Gladbach

Die Beisitzer
Michael Abendroth, Leichlingen
Helmut Bornhöft, Bergisch Gladbach
Willi Döpper, Bergisch Gladbach
Andreas Jagieniak, Leverkusen
Hans-Josef Kierspel, Bergisch Gladbach
Bernd Kopke, Overath 
Anke Meißner, Odenthal 

Stephan Plaire, Rösrath 
Heinrich Pütz, Kürten 
Norbert Roß, Leverkusen 
Volker Rothstein, Overath

Obermeister
Dieter Himperich, Bergisch Gladbach

Fleischer-Innung Rhein-Berg/Leverkusen

1. stv. Obermeister
Bert Emundts, Leverkusen

2. Stellvertretender Obermeister
Rainer Eickhorn, Wermelskirchen 

Lehrlingswart
Rolf Pfeifer, Odenthal

Obermeister
Volker Steffens, Burscheid

Friseur-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen

stv. Obermeisterin/Lehrlingswartin
Margret Brückmann, Leverkusen

Die Beisitzer
Gabriele Biegisch, Leverkusen
Claudia De Bree, Bergisch Gladbach
Dirk Kiel, Wermelskirchen
Nicole Steinstraß, Bergisch Gladbach
Laskaris Triantafillou, Leverkusen

Die Beisitzer
Thomas Klein, Leverkusen
Johannes Meier jun, Leverkusen 
Werner Molitor, Kürten
Hans-Peter Paffrath, Leverkusen

Robert Rosenstock, Leverkusen
Martin Scharrenbroich, Overath
Hans-Bernd Selbach, Kürten
Hans-Jürgen Sprenger, Bergisch Gladbach 

 Forum Rh-Bg/Lev 1/2007  31.01.2007  15:15 Uhr  Seite 8



FORUM 1/2007

Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial 9

n

Obermeister
Achim Willutzki, Wipperfürth

Innung für
Informationstechnik
Rhein-Berg/Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Hubertus Sasgen, Leverkusen

Lehrlingswart
Jürgen Cronjäger, Burscheid

Die Beisitzer
Ulrich Dunkel, Bergisch Gladbach
Hans Gerd Fischer, Leverkusen
Dietmar Helmich, Radevormwald
Hans Werner Höller, Bergisch Gladbach
Horst Lorenz, Leichlingen
Günter Lukowitz, Wipperfürth

Obermeister
Willi Reitz, Bergisch Gladbach 

Maler- und
Lackierer-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Stephan Dahl, Bergisch Gladbach

Lehrlingswart
Ralf Dluhosch, Leverkusen

Die Beisitzer
Ludwig Blocksiepen, Leichlingen 
Sabine Broichhaus, Kürten, 
Peter Brungs, Leverkusen
Edgar Kretschmer, Leichlingen 
Stefan Leiter, Kürten
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Obermeister
Peter Dieter Eiberg, Bergisch Gladbach 

Innung für Metall-
technik Rhein-Berg/
Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Franz Cyzycki, Leverkusen 

Lehrlingswart
Michael Paul, Bergisch Gladbach

Die Beisitzer
Frank Dörich, Bergisch Gladbach 
Helmut Glunz, Bergisch Gladbach 
Theodor Heimann, Burscheid
Karl Höller, Bergisch Gladbach 
Rainer Pakulla, Bergisch Gladbach 
Bernd Schätzmüller, Bergisch Gladbach

Obermeister
Udo Tang, Odenthal 

Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik
Rhein-Berg/Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Wolfgang Wurth, Kürten

Lehrlingswart
Walter Küpper, Bergisch Gladbach 

Lehrlingswart
Rolf Sieberts, Leverkusen

Die Beisitzer
Gerd Birmans, Leverkusen 
Thomas Braun, Leverkusen
Roland Contzen, Köln
Björn Kruse, Leverkusen 
Peter Seven, Leverkusen

Obermeister
Achim Culmann, Bergisch Gladbach 

Tischler-Innung
Rhein-Berg/Leverkusen

Stellvertretender Obermeister
Udo Napiwotzki, Wermelskirchen 

Lehrlingswart
Paul Bacher, Leverkusen

Die Beisitzer
Friedhelm Brings, Bergisch Gladbach 
Rainer Cramer, Bergisch Gladbach 
Rainer Duda, Wermelskirchen 
Arvid Engeln, Burscheid
Stefan Feltes, Leverkusen
Bruno Janvier, Bergisch Gladbach
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Ziel: Sachkunde (TÜV) Schimmelpilze in
Innenräumen

Thema: Das Problem der Schimmelpilz-
belastung in Wohnräumen hat in den letz-
ten Jahren stark zugenommen. Allein in
Deutschland sind vermutlich mehr als 7
Millionen Haushalte betroffen. Daraus
resultierende Gesundheitsrisiken stehen z.Z.
in der Diskussion. Dabei sollte aber nicht
etwa „Panikmache“ im Vordergrund ste-
hen, sondern ein bewusster vernünftiger
Umgang mit dieser Problematik. Das kom-
plexe Problem des Schimmelbefalls einfach
nur zu übersehen oder mit Chemikalien
„wegzusprühen“, löst es nicht. Im Bereich

der Sanierung von befallenen Räumen gibt
es eine Vielzahl von Vorschriften und Re-
gelungen, die zu beachten sind. Die Rege-
lungen umfassen u.a. das Infektionsschutz-
gesetz, die Biostoffverordnung, die Hand-
lungsempfehlungen der Berufsgenossen-
schaft Bau, Unterlagen der Landesgesund-
heitsämter und des Bundesumweltamtes,
TRGS und TRBA, etc.

In diesem Seminar werden die jeweili-
gen Zusammenhänge vermittelt und gleich-
zeitig wird über die praktische Umsetzung
im planerischen, bauphysikalischen, techni-
schen und handwerklichen Bereich infor-
miert. Außerdem wird die Möglichkeit er-

öffnet, nach dem Besuch des Seminars eine
Prüfung zum Erwerb der Sachkunde (TÜV)
abzulegen. Dadurch können die Teilnehmer
ihre Sachkunde im Bereich Schimmel-
pilzsanierung nachweisen und sich neue
Aufgabenfelder in der Sanierung eröffnen.

Ort: Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/
Leverkusen, Altenberger-Dom-Straße
200, 51467 Bergisch Gladbach

Teilnehmer: 15 – 30 Personen

Termin: Freitag, 2.3.2007, und Samstag,
3.3.2007, und zwar jeweils in der Zeit
von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr.

Seminar I

„Schimmelpilze in Innenräumen –
Erkennen, Sanieren und Vermeiden“

Seminar II

Psychologie und Rhetorik erfolgreicher
Mahntelefonate mit Schuldnern

Das Thema ist bekannt: Die Zahlungs-
moral ist gesunken, die Außenstände neh-
men zu.

Dabei entsteht für den Unternehmer oft
das Dilemma, entweder zu lange auf das
Geld zu warten oder – bei Androhung,
schließlich Anwendung gerichtlicher
Zwangsmaßnahmen – den Kunden, den
man eigentlich behalten möchte, dauerhaft
zu verlieren. Neben diesen mit Ärger ver-

bundenen Alternativen gibt es allerdings
eine dritte Möglichkeit: das telefonische
Mahngespräch  mit Schuldnern.

Termine: Donnerstag, 8.2.2007
Donnerstag, 8.3.2007
Mittwoch, 14.3.2007
jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Teilnehmer: 8 – 12 Personen pro
Veranstaltung

Ort: Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/
Leverkusen, Altenberger-Dom-Straße
200, 51467 Bergisch Gladbach

Ganz besonders bedanken möchten wir
uns im Zusammenhang mit diesem Semi-
nar bei der IKK Nordrhein, welche die
Durchführung dieses Seminars durch eine
Kostenbeteiligung erst ermöglicht hat.
Vielen Dank.

– Änderungen vorbehalten –
Unsere Bildungsangebote sind evtl. durch die Maßnahme „Bildungsscheck“ förderbar. Sprechen Sie mit Ihrer Kreishandwerkerschaft

Wir hätten gerne weitere Informationen zu den Seminaren: Fix per Fax: (0 22 02) 93 59-30
oder eMail: info@handwerk-direkt.de

Adresse des Unternehmens (Rechnungsadresse)

Firma ❏ Schimmelpilze in Innenräumen –
Erkennen, Sanieren und Vermeiden

Adresse ❏ Psychologie und Rhetorik erfolgreicher
Mahntelefonate mit Schuldnern

Telefon / Telefax

Ort, Datum Unterschrift
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Am 1. Januar 2007 hat das neue Unter-
nehmensregister seinen Betrieb aufgenom-
men. Damit kann jedermann die veröffent-
lichungspflichtigen Unternehmensdaten
über eine zentrale Seite im Internet einse-
hen. Zugleich wird das das deutsche Han-
delsregistersystem grundlegend moderni-
siert. 

Im Einzelnen gibt es folgende Änderungen: 
1. Unternehmensregister 
Unter www.unternehmensregister.de kön-
nen seit dem 1. Januar 2007 wesentliche
publikationspflichtige Daten eines Unter-
nehmens online abgerufen werden. Damit
gibt es eine zentrale Internetadresse, über
die alle wesentlichen Unternehmensdaten,
deren Offenlegung von der Rechtsordnung
vorgesehen ist, online bereit stehen. Das um-
fasst auch den Zugang zu den Handels-,
Genossenschafts- und Partnerschaftsregis-
tern und zu den veröffentlichten Jahres-
abschlüssen.

Da das Unternehmensregister rein elek-
tronisch geführt wird, werden die Zuliefe-

rungspflichtigen (die Landesjustizverwal-
tungen, die veröffentlichungspflichtigen
Unternehmen oder die von diesen Beauf-
tragten sowie der Betreiber des elektroni-
schen Bundesanzeigers) die Daten auch
bereits elektronisch an das Unternehmens-
register übermitteln. Über die Einzelheiten
der Übermittlung informiert der Betreiber
des Unternehmensregisters (dies ist die
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH)
unter www.unternehmensregister.de. 

2. Elektronisches Handels-,
Genossenschafts- und
Partnerschaftsregister 

Die Handels-, Genossenschafts- und Part-
nerschaftsregister werden auf den elektroni-
schen Betrieb umgestellt. Zuständig für die
Führung der Register bleiben die Amts-
gerichte. Um die Verwaltung der Register
zu beschleunigen, können Unterlagen in
Zukunft nur noch elektronisch eingereicht
werden.

Die Bundesländer können allerdings
Übergangsfristen vorsehen, nach denen die

Unterlagen bis spätestens Ende 2009 auch
noch in Papierform eingereicht werden kön-
nen. Das Land NRW hat von dieser Mög-
lichkeit jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Weil die Register elektronisch geführt
werden, werden Handelsregistereintragun-
gen künftig auch elektronisch bekannt ge-
macht. Für einen Übergangszeitraum bis
Ende 2008 wird die Bekanntmachung
zusätzlich noch in einer Tageszeitung erfol-
gen. 

3. Offenlegung der Jahresabschlüsse 
Für die zentrale Entgegennahme, Speiche-
rung und Veröffentlichung der Jahresab-
schlüsse sind nicht mehr die Amtsgerichte,
sondern der elektronische Bundesanzeiger
zuständig. Die Unterlagen der Rechnungs-
legung sind künftig ebenfalls elektronisch
einzureichen; daneben ist für eine Über-
gangszeit bis Ende 2009 auch eine Einrei-
chung in Papierform möglich. 

Über die Einzelheiten der Einreichung
der Jahresabschlussunterlagen informiert der

Start für das Unternehmensregister
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Nunmehr ist das Verfahren von
Amts wegen einzuleiten, ohne dass
es noch – wie bisher – eines An-
trags bedarf. Zwar muss auch wei-
terhin dem Unternehmen bei ei-
nem Verstoß gegen die Offenle-
gungspflicht zunächst die Fest-
setzung eines Ordnungsgeldes
angedroht werden, sodass immer
noch die Möglichkeit besteht, die
Offenlegung ohne Ordnungs-
geldfestsetzung nachzuholen.
Allerdings hat dies bereits finan-
zielle Nachteile, da nach § 335
Abs. 3 HGB n.F. bereits mit der

Androhung des Ordnungsgeldes
den Beteiligten die Verfahrens-
kosten aufgegeben werden. 

Angesichts dieser Ausgestal-
tung ist davon auszugehen, dass
– anders als bisher – Verstöße
gegen die Offenlegungs- und Be-
kanntmachungspflicht grund-
sätzlich geahndet werden. Für
die Unternehmen ist es deshalb
empfehlenswert, die bestehende
Offenlegungspflicht bereits vor
Einleitung solcher Verfahren zu
befolgen. ◆◆

elektronische Bundesanzeiger
unter www.ebundesanzeiger.de. 

4. Kreis der offenlegungs-
pflichtigen Unternehmen

Offenlegungspflichtig, also ver-
pflichtet, ihren Jahresabschluss
nicht nur zu erstellen, sondern
auch der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, sind unter ande-
rem nach wie vor alle Kapital-
gesellschaften (alle Aktiengesell-
schaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien und vor
allem auch alle GmbHs) und

Personenhandelsgesellschaften
ohne eine natürliche Person als
persönlich haftender Gesell-
schafter (das sind vor allem
GmbH & Co. KGs).

5. Überprüfung und
Sanktionierung

Bei Verstößen gegen die Offen-
legungspflicht kann ein Ord-
nungsgeld (zwischen 2.500 €
und 25.000 €) verhängt werden,
allerdings mit gravierenden Än-
derungen gegenüber dem frü-
heren Rechtszustand. 

Mit Urteil vom 6. April 2006
hat das Bundessozialgericht ent-
schieden, dass ein Antrag auf
Eingliederungszuschuss grund-
sätzlich auch noch nach Ab-
schluss des Arbeitsvertrages ge-
stellt werden kann, so lange die
Beschäftigung tatsächlich noch
nicht aufgenommen ist. 

Im zu entscheidenden Fall
schloss der Arbeitgeber am 18.
April 2001 mit einer Arbeitneh-
merin einen unbefristeten Ar-

beitsvertrag. Am 28. Mai 2001
beantragte der Kläger bei der
Bundesagentur für Arbeit einen
Eingliederungszuschuss. Die
Arbeitsaufnahme erfolgte am 1.
Juni 2001. Streitig war, ob die

Arbeitsagentur dem Kläger im
November 2001 telefonisch mit-
teilte, dass der Zuschuss bereits
bewilligt sei. Später lehnte die
beklagte Arbeitsagentur den An-
trag als verspätet ab. Das Bun-
dessozialgericht hat festgestellt,
dass dem geltend gemachten
Eingliederungszuschuss eine
verspätete Antragstellung nicht
entgegenstehe, weil der Antrag
vorliegend entsprechend § 324
Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch III
bereits vor Eintritt des leistungs-
begründenden Ereignisses ge-
stellt worden sei. Leistungsbe-
gründendes Ereignis sei nicht
der Abschluss des Arbeitsvertra-
ges, sondern erst die Aufnahme
der Beschäftigung bzw. der Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses. 

Zur Vermeidung aller Risiken
sollte auch künftig ein Einglie-
derungszuschuss stets vor Ab-
schluss des Arbeitsvertrages be-
antragt sowie eine entsprechen-
de Zusage der Arbeitsagentur
abgewartet werden. Denn auch
nach neuer Rechtslage setzt ein
Eingliederungszuschuss voraus,
dass ein ursächlicher Zusam-
menhang zwischen Einglieder-
ungszuschuss und Einstellung
des Arbeitnehmers besteht. ◆◆

Zeitpunkt der
Antragstellung bei

Eingliederungszuschüssen
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Umsatzsteuer: Erhöhung des allgemei-
nen Umsatzsteuersatzes von 16 auf 19 %.
Der ermäßigte Steuersatz von derzeit 7 %
bleibt unverändert. 

Versicherungssteuer: Erhöhung der Ver-
sicherungsteuer um 3 Prozentpunkte auf
19 %. Dies gilt u.a. für die private Haft-
pflichtversicherung sowie die Kfz-Versiche-
rung. Abweichend davon steigt der Steuer-
satz bei Feuerversicherungen auf 14 %, was
Auswirkungen auf Wohngebäude- und
Hausratversicherungen hat. Von der Steuer-
erhöhung ausgenommen sind Lebens-,
Renten- und Krankenversicherungen. 

Reichensteuer: Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes um 3 Prozentpunkte auf Ein-
künfte oberhalb von 250.000 Euro für
Ledige und oberhalb von 500.000 Euro für
Verheiratete. Ausgenommen sind die unter-
nehmerischen Gewinneinkunftsarten, d.h.
Freiberufler und Selbständige werden von
der Reichensteuer nicht erfasst.

Sparer-Freibetrag:Anleger müssen künf-
tig einen höheren Teil ihrer Sparzinsen ans

Finanzamt abführen. Der Sparer-Freibetrag
wird von 1.370 Euro auf 750 Euro für Le-
dige und von 2.740 Euro auf 1.500 Euro
für Verheiratete abgesenkt. Der Werbungs-
kosten-Pauschbetrag in Höhe von 51 Euro
pro Person bleibt unverändert. Daher soll-
ten Steuerpflichtige die bisher erteilten Frei-
stellungsaufträge an ihre Kreditinstitute
überprüfen und ggf. neu festlegen.

Entfernungspauschale: Die Entfer-
nungspauschale für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte ist künftig nicht
mehr als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben abziehbar.

Um Härten für Fernpendler zu vermei-
den, gewährt der Fiskus künftig ab dem 21.
Kilometer eine Entfernungspauschale von
30 Cent pro Entfernungskilometer als Son-
derausgabe, die wie Werbungskosten be-
handelt wird. Die neuen Regeln gelten auch
für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. 

Bus- und Bahnfahrer erhalten ab 2007
nur noch die maximale Entfernungspau-
schale von 4.500 Euro.

Arbeitszimmer: Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer können nur noch
dann als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten beim Fiskus geltend gemacht wer-
den, wenn das häusliche Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit bildet.

Rentenbeiträge: Der Beitragssatz zur
staatlichen Rentenversicherung steigt von
19,5 auf 19,9 %.

Arbeitslosenversicherung: Ein Drittel
der aus der Anhebung des allgemeinen Um-
satzsteuersatzes resultierenden Mehrein-
nahmen ist zur Mitfinanzierung der Sen-
kung der Sozialabgaben vorgesehen. So soll
der von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu
tragende Beitragssatz für die Arbeitslosen-
versicherung von 6,5 auf 4,2 % gesenkt wer-
den.

Bilanzierungspflicht: Die Umsatzgrenze
für die Verpflichtung zur Bilanzierung wird
von 350.000 Euro auf 500.000 Euro ange-
hoben. Die geltende Gewinngrenze von
30.000 Euro gilt weiter. ◆◆

Wichtige steuer- und sozialrechtliche
Änderungen ab 1.1.2007

Der Deutsche Bundestag hat am 14. De-
zember 2006 das Gesetz zum Pfändungs-
schutz der Altersvorsorge abschließend bera-
ten.

Künftig wird das Vermögen Selbständi-
ger, das zur Absicherung der Altersvorsorge
bestimmt ist, in gleicher Weise vor dem
Vollstreckungszugriff der Gläubiger ge-
schützt wie der Rentenanspruch abhängig
Beschäftigter.

Mit diesen Neuregelungen soll der selb-
ständige Unternehmer besser abgesichert
werden. Der Pfändungsschutz für die Le-
bensversicherungen, die heute einen gro-
ßen Teil an der Altersvorsorge bilden, wird
damit deutlich verbessert.

Einkünfte Selbständiger genießen bis-
lang keinen Pfändungsschutz. Diese unter-
fallen unbeschränkt, also selbst wenn sie
ausschließlich der Alterssicherung dienen,
der Einzel- oder Gesamtvollstreckung. In
Einzelfällen kann dies dazu führen, dass
Personen ihre gesamte Alterssicherung ver-
lieren und im Alter dann auf staatliche Un-
terstützung angewiesen sind. Das Gesetz
sichert damit nicht nur das Existenzmini-
mum Selbständiger im Alter sondern ent-
lastet auch den Staat von Sozialleistungen.

Die Empfänger von Leistungen aus einer
gesetzlichen oder betrieblichen Rentenversi-
cherung sind diesem Risiko nicht ausge-
setzt. Ihnen verbleiben die Rentenansprü-
che aus der Rentenversicherung, die nur

wie Arbeitseinkommen gepfändet werden
können.

In einem ersten Schritt sollen die am
weitesten verbreiteten Formen der Alters-
sicherung Selbständiger, die Lebensversi-
cherung und die private Rentenversiche-
rung, gegen einen schrankenlosen Vollstre-
ckungszugriff abgesichert werden.

1. Schutzumfang
Die Rentenzahlungen, die aus solchen
Versicherungen erbracht werden, sollen in
gleicher Weise geschützt werden wie die aus
der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies
setzt einen zweifachen Pfändungsschutz
voraus. Zum einen sind die nach Eintritt
des Versicherungsfalles von dem Versiche-

Bundestag beschließt Sicherung
der Altersvorsorge Selbständiger
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rungsgeber zu zahlenden Renten
in gleicher Weise zu schützen wie
Renten aus einer gesetzlichen
Rentenversicherung. Um den
Menschen den Aufbau einer sol-
chen Alterssicherung überhaupt
erst zu ermöglichen, ist es zum
anderen geboten, auch das anzu-
sparende Vorsorgekapital einem
Pfändungsschutz zu unterstel-
len.

2. Verhinderung von
Missbrauch

Um zu verhindern, dass Vermö-
genswerte missbräuchlich dem
Zugriff der Gläubiger entzogen
werden, ist der Pfändungsschutz
auf solches Vorsorgekapital be-
schränkt, das von dem Berech-
tigten unwiderruflich in eine
Altersvorsorge eingezahlt wurde.
Die Leistungen aus dem an-
gesparten Kapital dürfen erst mit
Eintritt des Rentenfalls oder im
Fall der Berufsunfähigkeit aus-
schließlich als lebenslange Rente
erbracht werden.

Darüber hinaus hat der Ver-
sicherungsnehmer unwiderruf-
lich darauf zu verzichten, über sei-

ne Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag zu verfügen. Außer
für den Todesfall darf kein Ka-
pitalwahlrecht vereinbart sein.

3. Progressive Ausgestaltung
des Vorsorgekapitals

Die Höhe des pfändungsge-
schützten Vorsorgekapitals ist
strikt limitiert und vom Lebens-
alter des Berechtigten abhängig.
Geschützt wird nur ein Kapital-
stock, aus dem im Falle einer
regelmäßigen Beitragszahlung
mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres eine Rente erwirtschaftet
werden kann, die in etwa der
Pfändungsfreigrenze entspricht.

Die Staffelbeträge, die jähr-
lich unpfändbar angelegt wer-
den können, reichen von 2.000
€ bei einem 18-Jährigen bis zu
9.000 € bei einem über 60-
Jährigen. Grund für die Staffe-
lung ist, dass lebensjüngeren
Menschen mehr Zeit verbleibt,
um ihre Altersvorsorge aufzu-
bauen. In den Pfändungsschutz
werden auch die Renten aus
steuerlich geförderten Altersvor-
sorgevermögen einbezogen. ◆◆

FORUM 1/2007

Bei BGB-Verträgen beträgt
die Höhe der Verzugszinsen
nach § 288 Abs. 1 BGB aktuell
7,7 % (5 % plus den Basiszinssatz
gemäß § 247 Abs. 1 BGB, der zur
Zeit – seit 1.1.2007 – 2,7 %
beträgt). Bei Rechtsgeschäften,
an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz
nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell
10,7 % (8 % plus den Basiszins-
satz gemäß § 247 Abs. 1 BGB).

Bei Verträgen unter Zugrun-
delegung der VOB 2002 ist die
Zinshöhe den Zinsen nach
§ 288 BGB angepasst worden
und beträgt daher – seit dem
1.1.2007 – ebenfalls 7,7 bzw.
10,7 %. 

(Stand: 4.1.2007, Angaben
ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basis-
zinssatz können Sie im Internet
einsehen bzw. abrufen unter der
Domain www.bundesbank.de/
presse/presse_zinssaetze.php ◆◆

Aktuelle Höhe der
Verzugszinsen
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Am 15. Dezember hat der Bundesrat der
Erhöhung des allgemeinen Beitragssatzes
zur gesetzlichen Rentenversicherung von
19,5 Prozent auf 19,9 Prozent zum 1. Januar
2007 zugestimmt.

Die Erhöhung des Rentenversicherungs-
beitrags hat zur Folge, dass Minijobber, die
vollwertige Rentenansprüche erwerben
möchten und deshalb auf ihre Versiche-
rungsfreiheit verzichten, ab dem 1. Januar
2007 anstelle des bisherigen Eigenanteils
von 4,5 Prozent 4,9 Prozent des Arbeits-
entgelts zahlen müssen. Das ist der Diffe-
renzbetrag zwischen dem vom Arbeitgeber
zu zahlenden Pauschalbetrag zur Renten-
versicherung (15 Prozent) und dem
allgemeinen Beitragssatz zur gesetzlichen
Rentenversicherung, der ab 1. Januar 2007
19,9 Prozent beträgt.

Bei Minijobs in Privathaushalten beträgt
die Differenz 14,9 Prozent, da hier der

Arbeitgeber jeweils 5 Prozent an Pau-
schalbeiträgen zur Kranken- und Renten-
versicherung zahlt.

Der Minijobber muss seinem Arbeitge-
ber schriftlich mitteilen, dass er auf die Ver-
sicherungsfreiheit in der Rentenversiche-
rung verzichtet. Die Aufstockung beginnt
dann am folgenden Tag, es sei denn, der
Arbeitnehmer wünscht einen späteren Be-
ginn. Möchte ein Arbeitnehmer ab Beschäf-
tigungsbeginn von der Aufstockung Ge-
brauch machen, muss er seine Verzichtserklä-
rung dem Arbeitgeber innerhalb von zwei
Wochen nach Beschäftigungsbeginn vor-
legen. Hieraus folgt, dass der Verzicht auf die
Rentenversicherungsfreiheit seine Rechts-
wirkung nur für die Zukunft entfaltet. Der
Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit
gilt für die gesamte Dauer der geringfügig
entlohnten Beschäftigung und kann nicht
widerrufen werden. Die Verzichtserklärung
verliert mit der Aufgabe der geringfügig

entlohnen Beschäftigung ihre Wirkung.
Nimmt der Arbeitnehmer danach erneut
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung
auf und will auf die Rentenversicherungs-
freiheit verzichten, dann muss dem neuen
Arbeitgeber wiederum eine schriftliche Ver-
zichtserklärung vorgelegt werden; dies gilt
auch dann, wenn sich die neue Beschäfti-
gung nahtlos an die bisherige Beschäftigung
anschließt.

Bei mehreren nebeneinander ausgeüb-
ten 400-€-Minijobs gilt die Verzichtserklä-
rung für alle Beschäftigungen gleicherma-
ßen, d.h. die einem Arbeitgeber gegenüber
abgegebene Verzichtserklärung wirkt zu-
gleich für alle anderen Beschäftigungen. Die
Verzichtserklärung gilt sodann für die Dauer
aller im Zeitpunkt ihrer Abgabe bestehenden
und daneben aufgenommenen Beschäfti-
gungsverhältnisse und verliert ihre Wirkung
erst dann, wenn keine geringfügig entlohnte
Beschäftigung mehr ausgeübt wird. ◆◆

Anhebung Aufstockungsbeitrag
für Minijobber
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Im letzten Jahr erregte das Statistische
Bundesamt Aufsehen mit einer verblüffen-
den Zahl: Gemäß dem jüngsten Mikrozen-
sus haben fast 1/5 aller in Deutschland le-
benden Personen einen sog. Migrationshin-
tergrund. 15,3 der 82,4 Millionen Einwoh-
ner gelten als Ausländer, Spätaussiedler oder
Deutscher mit mindestens einem Elternteil,
der nicht als Deutscher geboren wurde.
Demnach leben hierzulande mehr Einwan-
derer oder Einwandererkinder mit deut-
schem Pass als Ausländer, rd. 8 gegenüber
7,3 Millionen. Deutschland ist also ein Zu-
wanderungsland. Das Thema Migration ist
eng mit anderen zukunftsrelevanten Fragen
verbunden. Es geht um den Bevölkerungs-
schwund, um Integrationsschwierigkeiten,
um den Flüchtlingsdruck aus Afrika, den
vermeintlichen Kampf der Kulturen, um
Fremdenangst und Ausländerfeindlichkeit.

Das größte Interesse an Deutschland
zeigen mit rd. 18 % die Polen. Immigranten
aus Russland, mit 8 % das zweitwichtigste
Herkunftsland, profitieren von dem Ein-
bürgerungsrecht für Spätaussiedler. Die
meisten der mit 5 % an dritter Stelle ge-
nannten Türken kommen im Zuge des
Familiennachzuges oder als kurdische
Asylantragsteller ins Land.

Die Formen der Zuwanderungen unter-
scheiden sich stark nach Einwanderungs-
zweck, Status und Aufenthaltsdauer. Die
größte Gruppe ist die der Saisonkräfte in
der Landwirtschaft und der Gastronomie
einschließlich der Schaustellergehilfen. Sie
umfasste 2005 rd. 300.000 Personen. Eine

wichtige, aber schrumpfende Gruppe sind
die Werkvertragsarbeitnehmer, die einem
Beschäftigungskontingent unterliegen und
bis zu 3 Jahren bleiben dürfen. Seit 2001
nahm ihre Zahl von 47.000 auf 22.000 ab.
Die meisten arbeiten für Subunternehmer
im Baugewerbe, wo die Geschäfte seit länge-
rem schlecht laufen. 

Die Fachkräfte und leitenden Angestell-
ten machen mit rd. 19.000 Einwanderern
im Jahr zwar die drittgrößte Gruppe aus,
die wenigsten von ihnen bleiben aber länger
im Land. Um diese besonders gut ausgebil-
deten Migranten dreht sich die Diskussion
um die „gesteuerte Einwanderung“. Im
Zuwanderungsgesetz wird explizit gefor-
dert, dass die Migration die „wirtschaftli-
chen und arbeitsmarktpolitischen Interes-
sen der Bundesrepublik“ berücksichtigen
müsse. Die Wirklichkeit sieht aber anders
aus.

Weiter finden die wenigsten Abkömm-
linge in den Zukunftsbranchen ein Aus-
kommen, sondern in den einfachen Arbeits-
märkten. Ein wichtiger Grund: Für Emp-
fänger für Arbeitslosengeld II lohnen sich
viele Tätigkeiten nicht, während Immigran-
ten ohne Anspruch auf staatliche Leistungen
dazu bereit sind. 

Die meisten Wissenschaftler sind sich
einig, dass der Zuzug den Rückgang der
Bevölkerung und vor allem der Erwerbs-
personen niemals ausgleichen kann. Das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) kommt zu dem Ergebnis, dass eine

Nettozuwanderung von bis zu 710.000
Personen im Jahr nötig wäre, um die Zahl
der Erwerbsfähigen konstant zu halten.
Dadurch würde sich der Ausländeranteil
drastisch erhöhen – eine politisch und kul-
turell kaum durchsetzbare Vorstellung.

Konsens besteht darüber, dass die gesteu-
erte Immigrationspolitik der Zukunft ande-
re Berufs- und Bildungsgruppen im Auge
haben muss als bisher. Wegen unterdurch-
schnittlicher Qualifikation kommen gerade
die jüngeren Ausländer in den anspruchsvol-
len Arbeitsmärkten immer schlechter unter.
Fast jeder vierte Ausländer war im Juli ar-
beitslos. Künftige Zuwanderung muss in
die Arbeitsmärkte erfolgen und nicht län-
ger in die Sozialsysteme. 

In der Diskussion um die Migration geht
unter, dass Deutschland immer stärker auch
ein Auswanderungsland ist. Im vergange-
nen Jahr zogen 145.000 Deutsche fort, fast
17.000 mehr als zugezogen. Zum ersten Mal
seit Ende der 60er Jahre gingen mehr Deut-
sche ins Ausland als zurückkamen. Über-
durchschnittlich mobil sind die hoch Quali-
fizierten. Nach Zahlen der Deutschen Ge-
sellschaft für Demographie verlässt mittler-
weile jeder siebte deutsche Doktorand das
Land, vor allem Richtung Amerika. Drin-
gend müssen wir die heimischen Potentiale
umwerben. Tatsächlich schwächt jeder
Leistungsträger, der ins Ausland geht, die
deutsche Wettbewerbsfähigkeit in doppel-
ter Hinsicht: Er geht der heimischen Volks-
wirtschaft verloren und stärkt die Kon-
kurrenz am Weltmarkt. ◆◆

Hoch qualifizierte Deutsche wandern aus, hoch qualifizierte Einwanderer bleiben nicht lange

Einwandern – Auswandern
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Patienten können sich seit
November 2006 bei rund
15.000 Arzneimitteln die ge-
setzlichen Zuzahlungen von
fünf bis zehn Euro sparen

Seit dem 1. November 2006
können Patienten bei wesentlich
mehr Medikamenten als bisher
Geld sparen, darauf weist die
IKK Nordrhein hin. Die Liste
der zuzahlungsfreien Medika-
mente wurde von ca. 2.600
Medikamenten auf rund 15.000
Medikamente erweitert. „Da-
runter befinden sich jetzt auch
Arzneimittel für die so genann-
ten Volkskrankheiten wie zum
Beispiel Bluthochdruck oder
Diabetes“, so Michael Lobscheid
von der IKK Nordrhein.

Bereits seit Juli können Medi-
kamente von der Zuzahlung
befreit werden. Möglich wurde

dies durch das Arzneimittel-
Sparpaket, das vorsieht, dass die
Krankenkassen bei solchen Me-
dikamenten, deren Preis min-
destens 30 Prozent unterhalb des
Festbetrags liegt, auf die Zuzah-
lung verzichten können. Bisher
mussten die Versicherten stets
zehn Prozent je Medikament –
mindestens fünf Euro, höchstens
zehn Euro, jedoch nicht mehr
als die Kosten des Mittels – als
Zuzahlung leisten.

Versicherte, die ein Medika-
ment benötigen, sollten daher
ihren Arzt oder Apotheker fra-
gen, ob sie ein Arzneimittel ohne
Zuzahlung erhalten können.
Zusätzlich können sich die
Patienten im Internet unter
www.gkv.info über die zuzah-
lungsfreien Arzneimittel infor-
mieren. Wichtig ist auch die
genaue Prüfung des Rezepts. ◆◆
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Der E-CHECK ist die aner-
kannte, normengerechte Prü-
fung aller elektrischen Anla-
gen und Geräte im Gewerbe-
betrieb. Beim E-CHECK wird
geprüft, ob sich die Anlagen
und Geräte im ordnungsge-
mäßen Zustand im Sinne der
jeweils geltenden VDE-Besti-
mmungen befinden.

Ist dies der Fall,wird der ein-
wandfreie Zustand durch die
E-CHECK Prüfplakette bestä-
tigt. Der Zustand der Anlagen
und Geräte wird darüber
hinaus in einem detaillierten
Prüfprotokoll dokumentiert.
Hier werden auch zu be-
hebende Mängel aufgezeich-
net.

Zuzahlungen bei Medikamenten

Immer mehr Medi-
kamente zum Nulltarif

Betragen die Aufwendungen
des Arbeitgebers einschließlich
der Umsatzsteuer an einen Ar-
beitnehmer mehr als 110 Euro
je Betriebsveranstaltung, so liegt
hier ein in vollem Umfang steu-
erpflichtiger Arbeitslohn vor. 

Zuwendungen anlässlich von
mehr als zwei Betriebsveranstal-
tungen jährlich für denselben
Kreis von Arbeitnehmern führen
ab der dritten Veranstaltung
ebenfalls zu Arbeitslohn. Das
sagt der Bundesfinanzhof.

Die 110-Euro-Grenze gilt
nicht pro Tag, sondern pro Ver-
anstaltung und Arbeitnehmer –

wird sie unterschritten, liegt
auch bei mehrtägigen Veranstal-
tungen kein Arbeitslohn vor. 

Um die Freigrenze effektiv
auszuschöpfen und bei gering-
fügigem Überschreiten die
Steuerpflicht zu vermeiden,
empfiehlt sich für Arbeitgeber
eine Vereinbarung mit den teil-
nehmenden Mitarbeitern. Diese
erklären sich im Vorfeld einver-
standen, die Kosten oberhalb
von 110 Euro selbst zu tragen. 

Den übersteigenden Betrag
behält der Arbeitgeber dann bei
der nächsten Gehaltsabrech-
nung vom Nettolohn ein. ◆◆

Steuerliche Freigrenze bei
Betriebsveranstaltungen

effektiv ausschöpfen

E-Check: Nur beim Fachmann!
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Die Leitsätze des Urteils des BFH vom
16.3.2006 VI R 87/04, LEXinform
5002195, lauten:
1. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

muss grundsätzlich zu den beruflichen
Reisen Angaben zum Datum, zum Reise-
ziel, zum aufgesuchten Kunden oder Ge-
schäftspartner bzw. zum Gegenstand der
dienstlichen Verrichtung und zu dem bei
Abschluss der Fahrt erreichten Gesamt-
kilometerstand des Fahrzeugs enthalten.

2. Mehrere Teilabschnitte einer einheitli-
chen beruflichen Reise können mitein-
ander zu einer zusammenfassenden Ein-
tragung verbunden werden, wenn die
einzelnen aufgesuchten Kunden oder
Geschäftspartner im Fahrtenbuch in der
zeitlichen Reihenfolge aufgeführt wer-
den.

3. Der Übergang von der beruflichen Nut-
zung zur privaten Nutzung des Fahrzeugs
ist im Fahrtenbuch durch Angabe des
bei Abschluss der beruflichen Fahrt er-
reichten Gesamtkilometerstands zu do-
kumentieren.

4. Die erforderlichen Angaben müssen sich
dem Fahrtenbuch selbst ent-
nehmen lassen. Ein Verweis auf
ergänzende Unterlagen ist nur
zulässig, wenn der geschlosse-
ne Charakter der Fahrtenbuch-
aufzeichnungen dadurch nicht
beeinträchtigt wird.

Anmerkung
Dies verlangt der BFH für ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch:
1. Es muss zeitnah und in ge-

schlossener Form (also keine
Loseblattsammlung) geführt
werden.

2. Die berufliche/betriebliche
Verwendung des Fahrzeugs
muss in schlüssiger Form er-
sichtlich sein.

Dies erfordert:
> Angaben von Datum und Fahrtziel

grundsätzlich für jede einzelne berufli-
che/betriebliche Fahrt.

> Angabe des aufgesuchten Kunden oder
Geschäftspartners oder den konkreten
Gegenstand der dienstlichen Verrich-
tung. Darauf kann nur dann ausnahms-
weise verzichtet werden, wenn sich der
aufgesuchte Kunde eindeutig durch eine
Ortsangabe ermitteln lässt.

> Nach jeder betrieblichen/beruflichen
Fahrt ist der Gesamtkilometerstand des
Fahrzeugs festzuhalten. Ausnahme: An
einem Tag werden z. B. mehrere Kunden
hintereinander aufgesucht. Dann müssen

allerdings die Kunden in zeitlicher Abfol-
ge ihres Aufsuchens festgehalten werden.

> Werden an einem Tag berufliche und
private Fahrten durchgeführt, muss der
Kilometerstand nach dem Ende der be-
ruflichlich/betrieblichen Fahrt festge-
halten werden.

3. Alle diese Angaben müssen aus dem
Fahrtenbuch selbst zu entnehmen sein.

4. Abkürzungen sind zur zulässig, wenn sie
aus sich heraus oder einem dem Fahr-
tenbuch beigefügten Erläuterungs-
bericht (quasi ein Abkürzungsverzeichnis)
ersichtlich sind. ◆◆

Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG
Stammhaus Mönchengladbach (41238), Duvenstr. 290-312, Tel.: 02166/918-0
Niederlassung Krefeld (47805), Untergath 177, Tel.: 02151/3737-0
Niederlassung Wesel (46485), Mercatorstr. 13, Tel.: 0281/148-0
Niederlassung Düsseldorf (40472), Wahlerstr. 22, Tel.: 0211/65890-0
Niederlassung Leverkusen (51381), Benzstr. 5, Tel.: 02171/5004-0
Niederlassung Viersen (41747), Freiheitsstr. 176, Tel.: 02162/26628-0
Niederlassung Emmerich (46446), Albert-Einstein-Str. 4, Tel.: 02822/97697-0

Wasser kennt keine Grenzen – Wir auch nicht !

Ihr Fachhandel für:

• Sanitär

• Heizung

• Klima

• Lüftung

• Solar

• Regenerative Energien

• Industriebedarf

• Küchen

BFH: So muss ein ordnungsgemäßes
Fahrtenbuch aussehen
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Bei der Besteuerung der Privatnutzung
von Firmenwagen hat es eine wichtige Än-
derung gegeben: Die Anwendung der sog.
1 %-Methode ist auf Fahrzeuge des notwen-
digen Betriebsvermögens beschränkt wor-
den. In einer neuen Verwaltungsanweisung
wurden dazu jetzt Einzelheiten geregelt.

Bislang konnte die private Nutzung eines
Betriebs-PKW allgemein mit monatlich
1 % des inländischen Listenpreises ermittelt
werden. Es spielte keine Rolle, ob das Fahr-
zeug zum notwendigen oder zum gewill-
kürten Betriebsvermögen gehörte.

Um „ungerechtfertigte Vorteile“ der
Steuerzahler zu beseitigen, hat die Große
Koalition die Anwendung dieser Regelung
rückwirkend zum 1. Januar 2006 einge-
schränkt. Die Ermittlung der privaten Nut-
zung nach der 1 %-Regelung kommt jetzt
nur noch für Fahrzeuge in Betracht, die zu
mehr als 50 % betrieblich genutzt werden
und somit zum notwendigen Betriebs-

vermögen gehören. Der Umfang der
betrieblichen Nutzung eines Fahrzeuges hat
der Steuerzahler darzulegen und glaubhaft
zu machen. Hierzu hat die Finanzverwal-
tung folgende vereinfachte Regelungen
getroffen:
> Der Nachweis der betrieblichen Nutzung

kann in jeder geeigneten Form, z.B. durch
Eintragung in einen Terminkalender, Rei-
sekostenaufstellungen oder andere Ab-
rechnungsunterlagen erfolgen. Die über-
wiegende betriebliche Nutzung kann auch
durch formlose Aufzeichnungen über ei-
nen repräsentativen Zeitraum (in der Re-
gel 3 Monate) glaubhaft gemacht werden.

> Der Nachweis der betrieblichen Nut-
zung ist nicht erforderlich, wenn sich be-
reits aus der Art und dem Umfang der
Tätigkeit des Steuerzahlers ergibt, dass
das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieb-
lich genutzt wird (z.B. Taxiunternehmen,
Handelsvertreter). Auch wenn die Fahr-
ten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte und die Familienheimfahrten mehr

als 50 % der Jahreskilometerleistung des
Kraftfahrzeuges ausmachen, ist kein
Nachweis erforderlich.

Ergeben sich keine wesentlichen Ände-
rungen, dann kann ein festgelegter betrieb-
licher Nutzungsumfang eines Kraftfahrzeu-
ges auch in folgenden Veranlagungszeiträu-
men angesetzt werden. Beträgt der betrieb-
liche Nutzungsanteil 10 – 50 %, darf der
private Nutzungsanteil nicht nach der 1 %-
Regelung bewertet werden. Der private Nut-
zungsanteil ist als Entnahme mit dem auf
die nicht betriebenen Fahrten entfallenden
Anteil an den Gesamtaufwendungen für
das Fahrzeug zu bewerten bzw. zu schätzen.

Die Privatnutzung von Firmenfahrzeu-
gen durch Arbeitnehmer ist von der Ein-
schränkung der Anwendung der 1 %-Rege-
lung generell nicht betroffen. Die Überlas-
sung eines Kraftfahrzeuges an Arbeitnehmer
stellt vollumfänglich eine betriebliche Nut-
zung dar. ◆◆

Betriebs-PKW

Beschränkte Anwendung der 1 %-Regelung

Gemäß § 18 Bundeserziehungsgeld-
gesetz (BErzGG) darf der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von
dem an Elternzeit verlangt worden ist, und
während der Elternzeit nicht kündigen. 

In seinem Urteil vom 2. Februar 2006
– 2 AZR 596/04 – hat das Bundesarbeitsge-
richt erstmals festgestellt, dass das Kündi-
gungsverbot des § 18 BErzGG nicht gilt
für das Arbeitsverhältnis mit einem weite-
ren Arbeitgeber, für den der Arbeitnehmer
während der Elternzeit tätig ist. Mit der
vorliegenden Entscheidung hat das BAG
klargestellt, dass der Arbeitgeber, der mit
einem Arbeitnehmer, der sich in einem
anderen Arbeitsverhältnis in Elternzeit
befindet, ein Zweitarbeitsverhältnis begrün-
det, nicht an den Sonderkündigungsschutz
des § 18 BErzGG gebunden ist. Ein sich in
Elternzeit befindlicher Arbeitnehmer kann
sich damit bei einer Kündigung durch den
Zweitarbeitgeber nicht auf einen Sonder-
kündigungsschutz berufen. Für den Zweit-
arbeitgeber bedeutet dies, dass er lediglich

die Regelungen des allgemeinen Kündi-
gungsschutzes zu beachten hat. In dem zu
entscheidenden Fall nahm die klagende Ar-
beitnehmerin während ihres Vollzeitarbeits-
verhältnisses Elternzeit. Während dieser
Elternzeit war sie aufgrund eines befriste-
ten Arbeitsvertrages für einen anderen Ar-
beitgeber, den Beklagten in Teilzeitarbeit
tätig. Der Beklagte kündigte der Klägerin
das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der
vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist. Die
Klägerin war der Auffassung, diese Kündi-
gung sei u.a. wegen Verstoßes gegen das
Kündigungsverbot des § 18 BErzGG unwirk-
sam. Der beklagte Arbeitgeber wendete
hiergegen ein, die Klägerin könne sich nicht
auf diesen Sonderkündigungsschutz beru-
fen, da er nicht für andere Arbeitgeber gelte. 

Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts
ist die Kündigung nicht nach § 18 BErzGG
unwirksam, da die Voraussetzungen des Son-
derkündigungsschutzes wegen Elternzeit im
Arbeitsverhältnis der Klägerin mit dem
Beklagten nicht vorliegen. Die Klägerin könne

für sich keinen Sonderkündigungsschutz in
Anspruch nehmen, da hierfür Vorausset-
zung wäre, dass der Arbeitnehmer gegenü-
ber dem Arbeitgeber, der die Kündigung
ausgesprochen hat, Elternzeit in Anspruch
genommen hat. Diese Voraussetzungen lä-
gen im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis
zwischen der Klägerin und dem Beklagten
als Zweitarbeitgeber jedoch gerade nicht vor. 

Schließlich spreche auch der Zweck des
Sonderkündigungsschutzes gegen eine An-
wendung auf das andere Arbeitsverhältnis.
Der Arbeitnehmer solle durch den starken Kün-
digungsschutz dazu motiviert werden, die
Elternzeit tatsächlich in Anspruch zu nehmen.

Dies treffe aber auf das andere Arbeits-
verhältnis nicht zu, da dieses Arbeitsverhält-
nis nur dann zustande kommt, wenn der
Elternzeitberechtigte die Elternzeit auch in
Anspruch nimmt. Die Kündigung dieses
anderen Arbeitsverhältnisses gefährde nicht
den Arbeitsplatz, hinsichtlich dessen Eltern-
zeit in Anspruch genommen werde. ◆◆

Elternzeit und Sonderkündigungsschutz
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Die Handwerkskammern in Deutsch-
land bieten ab sofort jedem Lehrling
im Handwerk eine kostenlose IT-Basis-
Qualifizierung an.

Die Qualifizierung wurde vom Zentral-
verband des Deutschen Handwerks (ZDH)
und der Zentralstelle für Weiterbildung im
Handwerk (ZWH) in Kooperation mit
Microsoft entwickelt.

Im Kern geht es darum, die IT-Kom-
petenz bereits während der Ausbildung früh
zu fördern, denn der Umgang mit Informa-
tionstechnologien gehört mittlerweile zu
den Schlüsselkompetenzen, die auch im
Handwerk mehr und mehr gefragt werden.

Die ZWH stellt zu diesem Zweck allen
Handwerkskammern die entsprechende
Lernplattform und die entsprechenden
Programme zur Verfügung. Die interessier-
ten Auszubildenden registrieren sich dann
online und können sich nicht nur über das
Lernen untereinander austauschen, sondern
sich auch über Neuigkeiten im Handwerk
informieren.

Die einzelnen Handwerkskammern un-
terstützen dabei die Auszubildenden wäh-
rend der Lernphasen und nehmen die ent-
sprechenden Prüfungen ab. Die Auszubil-
denden erhalten dann über ihre Qualifizie-
rung ein Zertifikat der entsprechenden
Handwerkskammer.

Für die Prüfung ist eine Gebühr von
38,00 € vorgesehen, ansonsten ist die
Qualifizierung im IT-Bereich für die
Lehrlinge kostenlos. 

Nähere Informationen hierzu erhält je-
der Auszubildende auf den Seiten der Hand-
werkskammer zu Köln unter www.hand
werkskammer-koeln.de bzw. der Lernplatt-
form www.lehrlingegehenonline.de

Gerade in der heutigen Zeit, wo zuneh-
mend komplexere Technologien auch im
Handwerk Einzug halten, ist der Umgang
mit Computern unbedingt notwendig, um
sich später erfolgreich bewerben zu können.
Die Jugendlichen sollten diese Chance
unbedingt nutzen. Wir möchten Sie daher
bitten, Ihre Auszubildenden entsprechend
über diese neue Weiterbildungsmöglichkeit
zu informieren. ◆◆

Kampagne „Lehrlinge gehen
Online“ ist gestartet

Hanns-Eberhard Schleyer (l.) und Bill Gates mit Lehrlingen

 Forum Rh-Bg/Lev 1/2007  31.01.2007  15:22 Uhr  Seite 21



Editorial
FORUM 1/2007

Handwerksforum Branchen-Special Namen + Nachrichten Termine22

Mit rund 57 Milliarden Euro ist der
Markt der gebrauchten Pkw im vergange-
nen Jahr um rund 2,9 Prozent gewachsen.

6,73 Millionen verkaufte Gebraucht-Pkw
(Vorjahr 6.66 Millionen) seien ein „Ergeb-
nis der Hoffnung“, so das Statement des
Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes. 

Vorläufigen Zahlen zufolge hat der
Handel seinen Marktanteil von knapp über
50 Prozent stabilisieren können.

Ähnlich dem Geschäft mit neuen Pkw
habe das Autojahr 2006 auch bei Gebrauch-
ten eine regelrechte Berg- und Talfahrt voll-
zogen. „Acht Monate mit Zuwächsen, vier

mit Rückgängen“ ließen bis Oktober ein
Vorjahres-Niveau vermuten. Das höchste
Plus habe es im November mit 6,9 Prozent
gegeben, den stärksten Rückgang mit 19,5
Prozent im April. Der Jahresendspurt habe
zum kumulativen Plus von 1,2 Prozent
geführt. 

Das Kfz-Gewerbe sieht den Gebraucht-
wagenmarkt „im kleinen Gang auf der
Überholspur“. Für das neue Autojahr erwar-
tet die Branche rund 6,8 bis 6,9 Millionen
Besitzumschreibungen. Dies ist noch eine
Differenz von fast einer Million Besitzum-
schreibungen zum bisher besten Gebraucht-
wagen-Jahr mit 7,7 Millionen verkauften
Gebrauchten im Jahr 1999. 

Der verhaltene Optimismus im Kraft-
fahrzeuggewerbe stützt sich auch auf die Er-
wartung, dass die Gesamtzahl der verkauf-
ten neuen und gebrauchten Pkw auch im
Autojahr 2007 stabil bleibt.

Nach zehn Millionen in 2005 sind im
Vorjahr insgesamt 10,2 Millionen Pkw ver-
kauft worden. Die Umsätze mit neuen und
gebrauchten Pkw addierten sich auf rund
137 Milliarden Euro, davon entfallen knapp
94 Milliarden Euro auf den automobilen
Fachhandel. ◆◆

Branchen-Special

Kfz-Gewerbe sieht den Gebraucht-
wagenmarkt auf der Überholspur
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Mehrwertsteuer, Pendler-
pauschale, Spritpreise – auch wer
2007 die Kostenbremse ziehen
muss, kann weiter mobil bleiben
und mit Spaß fahren.

Viele Autofahrer unterschät-
zen, wie weit sie selbst dazu bei-
tragen können, Fahrkosten zu
senken. Denn wer sparsam fährt,
kann nahezu jeden dritten Sprit-
Euro sparen. Das entscheiden-
de Rezept laute „niedertourig
fahren“: Je höher der eingelegte
Gang, desto geringer sei der
Kraftstoffverbrauch.

Autofahrer, die jetzt noch die
lange Fahrt in den Skiurlaub vor
sich haben, sollten ihr Fahrzeug
vorher in ihrem Kfz-Meisterbe-
trieb überprüfen lassen – und

das nicht nur aus Sicherheits-
gründen. Wenn alles richtig ein-
gestellt ist, klappt es auch mit
dem Spritsparen. Vor Antritt der
Fahrt den Reifendruck überprü-
fen: Mit 0,2 bar über der Emp-
fehlung des Herstellers sinke der
Rollwiderstand und damit der
Spritverbrauch. Wer dann
vorausschauend und mit kons-
tanter Geschwindigkeit zwi-
schen 100 und 130 Kilometer
pro Stunde in den Urlaub fährt,
schont sowohl die Nerven als
auch den Geldbeutel. 

Rückkehrer sollten daran
denken, den Skigepäckträger
vom Dach zu nehmen, denn er
erhöhe den Luftwiderstand und
damit den Verbrauch. Auch
jedes Kilogramm Mehrgewicht
schluckt Sprit. 

Darüber hinaus gilt: Den
Motor nicht im Stand warmlau-
fen lassen, früh hoch schalten
und defensiv fahren. Kurz-
strecken sollten vermieden wer-
den, da sich der Normalver-
brauch erst nach knapp vier
Kilometern einstelle. In der
Kaltstartphase hingegen ver-
brauche ein Mittelklassewagen
umgerechnet 30 bis 40 Liter pro
100 Kilometer.

Vor geschlossenen Bahn-
schranken und an Ampeln mit
langer Schaltung lohnt es sich,
den Motor auszuschalten, denn
schon bei Wartezeiten ab einer
Minute können Autofahrer
Kraftstoff sparen.

Schließlich sollten Autobe-
sitzer bei einem Ölwechsel nach
vollsynthetischem Hochleis-
tungsschmierstoff fragen: Die
höhere Investition rentiert sich,
da so in der Kaltstartphase bis
zu fünf Prozent Spritersparnis
erreicht werden kann. ◆◆

FORUM 1/2007

Schlau fahren und
Spritgeld sparen!
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Eine Korrektur der Fein-
staub-Verordnung mit Ausnah-
me-Regelungen für Oldtimer
hat das Deutsche Kraftfahrzeug-

gewerbe gefordert. Ein Sprecher
des Kfz-Verbandes sagte, ein
Fahrverbot für historische Fahr-
zeuge sei umweltpolitisch nicht
zu begründen. 

Die Ausnahme solle für die
rund 153.000 Oldtimer gelten,
die als „mindestens 30jährig“ das
so genannte H-Kennzeichen be-
kommen. Bei einem Gesamtbe-
stand von rund 46 Millionen
Pkw falle dies kaum ins Ge-
wicht.

Diese Fahrzeug-Gruppe müs-
se als kraftfahrzeug-technisches
Kulturgut eingestuft werden, für
das „im Mutterland des Auto-
mobils viel Herzblut fließt“.

Der Forderung nach Korrek-
tur der Feinstaub-Verordnung
liege auch zugrunde, dass fast
alle Oldtimer mit H-Kenn-
zeichen einen Otto-Motor ha-
ben, dessen Feinstaub-Emissio-
nen in „geringsten Volumina“
lägen.

Oldtimer bekom-
men wachsende wirt-
schaftliche und ar-
beitsmarktpolitische
Bedeutung. Perspek-
tivisch erwarte der
Kfz-Verband eine Ex-
pansion von derzeit
rund 1.500 Oldtimer-Betrieben
auf mittelfristig bis zu 2.500

Unternehmen mit etwa 20.000
Arbeitsplätzen. ◆◆

Kfz-Gewerbe will
Ausnahme für Oldtimer
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Manchem Autofahrer kommt
es wie ein höherer Plan vor,
wenn ihn die Starterbatterie sei-
nes Fahrzeugs ausgerechnet im
Winter bei frostigen Tempera-
turen im Stich lässt.

Dabei ist dies kein Einzelfall.
Zwei Drittel der Pannen, zu
denen Helfer der Automobil-
clubs in der kalten Jahreszeit ge-
rufen werden, haben als Ursache
eine zu schwache Batterie.

Ein Phänomen, das technisch
erklärbar ist: Der Akkumulator
ist ein besonders kälteempfind-
liches Bauteil, der seine optimale
Leistung bei 20 Grad erzielt.
Hier funktioniert die chemische
Reaktion, bei der Elektronen in
verdünnter Schwefelsäure zwi-
schen elektrisch geladenen Blei-
platten wandern, am besten. Um
den Gefrierpunkt steht deshalb
nur knapp ein Viertel der ur-
sprünglichen Leistung zur Ver-

fügung, und winterliche Strom-
fresser wie Licht, beheizbare
Scheiben, Spiegel oder Sitze zie-
hen zusätzlich „Saft“ ab

Alle Autobatterien sollten
deshalb, bevor es knackig kalt
wird, im Meisterbetrieb der Kfz-
Innung mit einer Ladesystem-
analyse auf ihren Säure- und
Flüssigkeitsstand überprüft wer-
den.

Der Fachmann dort kann
gegebenenfalls destilliertes Was-
ser nachfüllen, damit die Blei-
platten wieder bedeckt sind und
der Elektronenfluss einwandfrei
funktioniert. Oxidierte Stellen
werden gesäubert, Pole und
Klemmen mit Polfett gepflegt,
um weiterer Oxidation vorzu-
beugen und für bessere Leit-
fähigkeit zu sorgen. Denn nur
derart gerüstet, besitzt das gute
Stück genügend Reserven, um
die Strapazen des Winters zu
überstehen.

Batterie-Check, um
dem Winter zu trotzen
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Nach dem bislang viel zu mil-
den Winter wird es ernst:
Es ist Winterreifen-Zeit. Der seit
Mai 2006 geänderte Paragraf 2
der Straßenverkehrsordnung
(StVO) sorgt, wie jetzt ein Spre-
cher des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes sagte, immer noch
für Unsicherheiten. 

Auch wenn es keine generel-
le Winterreifen-Pflicht gebe, so
sei die Formulierung „geeignete
Bereifung“ aus Experten-Sicht
zumindest eine Verpflichtung,
bei Eis und Schnee mit Winter-
reifen zu fahren.

Reifen mit dem Schneeflo-
ckensymbol signalisierten dabei
Qualitätsstufen aus dem oberen
Drittel in den unabhängigen

Tests, während die reine Fahr-
zeugkennzeichnung „M und S“
ohne Wert sei. Nach einem be-
reits lebhaften Winterreifen-Ge-
schäft mit Bestellungen und
Einlagerungen erwarten die Be-
triebe des Kraftfahrzeuggewer-
bes ein gutes „kaltes Geschäft“.
Die Branche wolle in diesem

Winter beim „Gesamtmarkt
jeden dritten Reifen verkaufen.“
Wörtlich: „Der Marktanteil des
Kfz-Gewerbes kann über 30
Prozent klettern.“

Das Deutsche Kraftfahrzeug-
gewerbe ist Mitglied der Initia-
tive Pro Winterreifen, die auch
auf der Homepage unter www.
pro-winterreifen.de umfassend
über Winterreifen informiert.◆◆

Winterreifen –
jetzt wird’s ernst
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Das neue Internetportal
www.autoberufe.de geht online.
Die neu gestalteten Seiten ge-
währen Berufseinsteigern, Aus-
bildern, Medien und allen In-
teressierten Einblicke in die
Arbeitswelt rund um die indivi-
duelle Mobilität. Mit dem Re-
launch werde das Deutsche
Kraftfahrzeuggewerbe dem Er-
folg bei Jugendlichen und Aus-
bildern gerecht, erklärte ein
Sprecher. Die kontinuierlich
steigenden Besucherzahlen be-
legten den hohen Informations-
bedarf.

Das Kfz-Gewerbe biete jun-
gen Menschen attraktive Mög-
lichkeiten für das Berufsleben.

Die Internetseite www.autobe
rufe.de führe informativ durch die
gesamte Bandbreite der Autobe-
rufe. Schulabgänger könnten
sich umfassend über Aus- und
Weiterbildung informieren. Alle
Berufsbilder werden detailliert

beschrieben mit Ausbildungsin-
halten, Dauer der Ausbildung,
schulischen Voraussetzungen

und weiteren Chancen in den
technischen und kaufmänni-
schen Berufen. In der Rubrik
„Mediathek“ werden zusätzlich
zu allen Berufen die Filmsequen-
zen von „Profis für High Tech –
www.autoberufe.de“ angeboten.

Das Programm stelle eine
Online-Datenbank bereit mit
Praktikums- und Ausbildungsbe-
trieben sowie weiteren Kontakt-
adressen. Umfangreiche Informa-
tionen stünden zum Download

bereit oder könnten bestellt wer-
den. Informativ sei auch der vir-
tuelle Ratgeber „AutoKLIK“, der
Fragen rund um die Aus- und
Weiterbildung beantwortet. Neu
sei die Rubrik „Ausbilder Infor-
mationen“. Hier könnten sich
Ausbilder in Kfz-Betrieben oder
an überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten sowie Berufsschullehrer
einen Überblick über aktuelle
Themen der Berufsbildungsar-
beit verschaffen. Die Rubrik in-
formiere über Bundesleistungs-
wettbewerbe, Veranstaltungen,
überbetriebliche Ausbildung so-
wie Zahlen und Statistiken. Ein
Gewinnspiel rundet den Online-
Auftritt ab. Das Internetportal
sei Teil der „Nachwuchsförde-
rungskampagne im Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbe“ und wer-
de seit 1998 angeboten. ◆◆

Jetzt neu:

autoberufe.de für den Kfz-Nachwuchs
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» Günter Vogel 20.9.2006
Overath, Innung für Raumausstatter-
und Bekleidungshandwerke

75 JAHRE
» Radio Bau, Inh. Michael Auras 15.3.2007

Gummersbach, Innung für Informationstechnik

» Ortwin Heider 27.3.2007
Burscheid, Maler- und Lackierer-Innung

» Hermann Josef Bongen 28.2.2007 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeug-Innung

» Otto Märtl 8.3.2007 75 Jahre
ehem. Lehrlingswart der Baugewerks-Innung

» Rainer Cramer 27.3.2007 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Tischler-Innung

» Wolfgang Hein 19.11.2006
Bergisch Gladbach, Baugewerks-Innung

» Hermann Remshagen 20.11.2006
Overath-Vilkerath, Baugewerks-Innung

Goldene Meisterbriefe

Arbeitnehmerjubiläen

Betriebsjubiläen Neue Mitglieder

Runde Geburtstage

25 JAHRE
» Guido Schmitt 1.8.2006

Josef Schmitt Ing. GmbH, Leverkusen,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Frank Gerlach 17.8.2006
Josef Schmitt Ing. GmbH, Leverkusen,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Jens Kobus
Overath, Baugewerks-Innung

» GbR Patrick Burk und Ralf Hansen
Bergisch Gladbach, Baugewerks-Innung

» Christian Möller
Burscheid, Dachdecker-Innung

» Detlef Rex
Overath, Elektro-Innung

» Voss Treppensysteme GmbH
Leichlingen, Innung für Metalltechnik

» Markus Deutsch
Leichlingen, Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Markus Rembold
Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Thomas Hoenisch
Reichshof, Kraftfahrzeug-Innung

» GbR Erik Schmidtke und Matthias Ober
Wermelskirchen, Kraftfahrzeug-Innung

» Manfred Krämer GmbH & Co. KG
Radevormwald, Kraftfahrzeug-Innung

» Jörg Blissenbach
Kürten, Baugewerks-Innung
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Am 6. Dezember 1956 hat Herr
Hermann Heitz die Meisterprüfung im
Kraftfahrzeugmechaniker-Handwerk vor
dem Meisterprüfungsausschuss bei der
Handwerkskammer Flensburg abgelegt. 

Aus diesem Grund wurde Herrn Her-
mann Heitz im Rahmen einer kleinen Feier
durch Herrn Kreishandwerksmeister Hans-
Horst Keppel, Herrn Obermeister Wolf-
gang Lindlar und Herrn Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Herr Heitz war jahrelang Vorstands-
mitglied der Kraftfahrzeug-Innung für den
Rheinisch-Bergischen Kreis. Darüber hin-
aus lag sein besonderes Augenmerk in der
Ausbildung junger Menschen und er beklei-
dete viele Jahre das Amt des Vorsitzenden

des Gesellenprüfungsausschusses der Kraft-
fahrzeug-Innung für den Rheinisch-Bergi-

schen Kreis und bildete zahlreiche Jugend-
liche aus. Wir gratulieren herzlich! ◆◆

Goldener Meisterbrief
für Hermann Heitz

Goldener Meisterbrief
für Günter Vogel

Am 20. September 1956 hat Herr
Günter Vogel die Meisterprüfung im
Raumausstatter-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Köln abgelegt.

Aus diesem Grund wurde Herrn Vogel
im Rahmen einer kleinen Feier durch Herrn
Kreishandwerksmeister Hans-Horst Keppel
und Herrn Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Wir gratulieren herzlich! ◆◆
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Neuenkamper Str. 32, Hilfringhauser Str. 54
42855 Remscheid 42929 Wermelskirchen

Telefon: 0 21 91/37 99 90 Tel.: 0 21 96/72 61-0
e-mail: autohaus.buesgen@t-online.de

z.B. Leasing ohne Leasingsonderzahlung für den neuen
Fiat Scudo Kastenwagen SX 10 L1H1 90 Multijet mit
• Schiebetüre Beifahrerseite • Elektrischen Fensterhebern
• Zwei verblechten Heckflügeltüren • Elektrischen / beheizbaren Außenspiegeln
• Zentralverriegelung • Fahrerairbag

mit Funkfernbedienung • ABS mit ABD
Anzahlung: 0,– €
Laufzeit: 48 Monate
Monatliche Rate: 259,– € oder Barpreis ab 15.555,– €

Alle Angaben zuzügl. Überführung und MwSt. Ein Angebot der Fiat Leasing GmbH

3.2.2007, 19.00 Uhr
» Jahresbeginnessen der Innung für Metalltechnik

Restaurant Kalyva, Kölner Str. 375, 51515 Kürten
5.2.2007, 13.30 – 19.00 Uhr
» Dachdecker-Innung: EneV-Seminar mit Zertifikat

des Dachdecker-Verbandes Nordrhein
9.2.2007, 20.00 Uhr
» Neujahrsempfang der Dachdecker-Innung

Restaurant Haus Pohle, Altenberger-Dom-Str. 221,
51467 Bergisch Gladbach 

12.2.2007 Uhr
» Modeproklamation Frühjahr/Sommer der Friseur-Innung
27.2.2007, 17.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Baugewerks-Innung
28.2.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung
2.3.2007, 9.00 – 16.30 Uhr
» Seminar Sachkunde (TÜV) „Schimmelpilze in Innenräumen“

Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen
3.3.2007, 9.00 – 16.30 Uhr
» Seminar Sachkunde (TÜV) „Schimmelpilze in Innenräumen“

Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen 
19.3.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
29.3.2007, 19.00 Uhr
» Innungsversammlung der Dachdecker-Innung
24.4.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung
21.5.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
13.6.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung
16.8.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung
5.9.2007, 19.00 Uhr
» Innungsversammlung der Dachdecker-Innung
17.9.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
23.10.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung
19.11.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
4.12.2007, 19.00 Uhr
» Innungsversammlung der Dachdecker-Innung
7.12.2007, 18.00 Uhr
» Innungsversammlung der Innung für Sanitär-

und Heizungstechnik

HHIINWNWEIS:EIS: TTeerrmmiinnee  oohhnnee  ggeennaannnntteenn  VVeerraannssttaallttuunnggssoorrtt
ffiinnddeenn  iimm  GGeebbääuuddee  ddeerr  KKrreeiisshhaannddwweerrkkeerrsscchhaafftt,,
AAlltteennbbeerrggeerr--DDoomm--SSttrraaßßee  220000,,
5511446677 BBeerrggiisscchh  GGllaaddbbaacchh--SScchhiillddggeenn,, ssttaatttt..
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